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»Cannabis ist immer noch ein Suchtmittel«
Wenn es nach Gesundheits-

minister Karl Lauterbach

(SPD) geht, wird das »Kif-

fen« bald salonfähig. Die

Cannabis-Legalisierung

startet in Deutschland in

die Testphase, die Wetter-

auer Grünen möchten den

Landkreis zur Modellregi-

on machen. Diese Zeitung

spricht mit Beatrix Falken-

stein und Maren Alen vom

Zentrum für Jugendbera-

tung und Suchthilfe für

den Wetteraukreis über die

Folgen von Abhängigkei-

ten, die gesellschaftliche

Akzeptanz von Alkohol, Zi-

garetten und Drogen so-

wie die Beeinträchtigun-

gen der angedachten Ent-

kriminalisierung für ihre

Beratung.

VON ANJA CARINA STEVENS

Der Besitz von bis zu 25
Gramm Cannabis und der

Eigenanbau von maximal drei
Pflanzen sollen in Deutsch-
land künftig straffrei sein. Zu-
dem sollen der Anbau und die
Abgabe von THC in speziellen
Vereinen – den Cannabis-Clubs
– erlaubt sein. Die teilweise
Entkriminalisierung und Lega-
lisierung ist zunächst in soge-
nannten Modellregionen vor-
gesehen. Beatrix Falkenstein
und Maren Alen vom Zentrum
für Jugendberatung und Sucht-
hilfe für den Wetteraukreis se-
hen in der Legalisierung von
Cannabis, wie sie derzeit ge-
plant ist, allerdings keinen
Vorteil.

Der Virologe Hendrik
Streeck erklärte in einem
Interview mit der »Welt«,
dass »Menschen nach fast
allem süchtig werden kön-
nen«. Sehen Sie das ge-
nauso?

Alen: Unser Beratungsspek-
trum umfasst unter anderem
Medien-, Konsum-, Spiel-, Por-
nografie-, Drogen-, Tabletten-
und Alkoholsucht. Von Sucht
spricht man dann, wenn die
Aktivitäten des alltäglichen Le-
bens leiden. Indizien dafür
sind, dass soziale Kontakte
vernachlässigt und Erledigun-
gen aufgeschoben werden,
dass nicht mehr auf die Kör-
perhygiene geachtet und der
Job aufgegeben wird.

Sie beraten Menschen mit
Suchtproblemen, auch je-
ne mit Drogenproblemen.
Ab wann spricht man bei
Drogen von Sucht?

Falkenstein: Zwei Faktoren
können zur Beurteilung von
Drogenabhängigkeit herange-
zogen werden. Zum einen die
Regelmäßigkeit des Konsums
und zum anderen die Menge.
Letztere ist stark davon abhän-
gig, wie der Einzelne reagiert.
Bei dem einen dauert der Fall

in ein Suchtverhalten länger,
bei dem anderen kürzer. Aus
diesem Grund mögen die Defi-
nitionen der ICD-11 – der welt-
weiten Klassifizierung von
Krankheiten – der Medizin
helfen, uns in der Beratung je-
doch weniger. Wir haben vor
allem den Menschen als Indi-
viduum vor Augen.

Die Hemmschwelle, eine
Suchtberatungsstelle auf-
zusuchen, ist bei einigen
Menschen höher und bei
anderen niedriger. Kom-
men Ihre Klienten freiwil-
lig oder nach externer An-
ordnung?

Alen: Die Beratung bei uns ist
sehr niedrigschwellig. Sie ist
freiwillig, kostenfrei und – bei
Bedarf – auch anonym. Es
reicht ein Anruf, woraufhin
ein Termin vereinbart wird.
Auch ist keine Überweisung
vonnöten. Zwar gibt es auch
Fälle, in denen die Klienten
kommen müssen, beispiels-
weise wegen einer gerichtli-
chen Auflage. Aber auch dann
wird niemand dazu gezwun-
gen, uns aufzusuchen. Dieser
erste Schritt, zum Telefon zu
greifen, wird oft als der
schwerste empfunden, weil
man sich in dem Moment ein-

gestehen muss, dass man ein
Problem hat. Wir bieten keine
Therapie an, sondern beraten
sowohl die Betroffenen als
auch ihre Angehörigen und
vermitteln an die weiterfüh-
renden Stellen.

Der Besitz und der Verkauf
von Cannabis sind in
Deutschland (noch) straf-
bar. Welchen Einfluss hat
diese Sanktionierung auf
Ihre Arbeit und wie würde
sich eine Legalisierung auf
Ihre Tätigkeit auswirken?

Alen: Die Beratung erfolgt un-
ter der Einhaltung der Schwei-
gepflicht. Insofern beeinträch-
tigt weder die Kriminalisie-
rung von Cannabis unseren
Arbeitsalltag noch würde die
Entkriminalisierung eine Än-
derung unseres Arbeitsprozes-
ses bewirken.

Manche Menschen be-
trachten Cannabis als klas-
sische Einstiegsdroge. Wie
sehen Sie das?

Falkenstein: Alkohol und Ziga-
retten sind sicher eher Ein-
stiegsdrogen als Cannabis. Wo-
bei Zigaretten im Gegensatz
zu anderen Suchtmitteln kei-
ne Persönlichkeitsverände-
rung bewirken. Durch die be-
wusstseinsverändernde Wir-
kung von Alkohol besteht hin-
gegen eher die Gefahr, auch
andere Drogen zu konsumie-
ren. Deshalb finde ich es fatal,
dass man in Deutschland be-
reits mit 16 Jahren Alkohol
kaufen darf.
Alen: Wir sollten eigentlich
über die gesellschaftliche Ak-
zeptanz von Alkohol sprechen.
An fast jeder Supermarktkasse

gibt es über oder unter den Sü-
ßigkeiten die alkoholischen
Klopfer. Familien mit Kindern
gehen daran vorbei, auch Men-
schen, die aufhören möchten,
zu trinken. Zudem wird für Al-
kohol nach wie vor Werbung
gemacht, auch in den Pausen
von Fernsehsendungen, die
für Kinder oder Jugendliche
ausgestrahlt werden.

Frau Alen, Sie haben sie-
ben Jahre in Kalifornien
gelebt. Wie haben Sie den
Umgang mit Alkohol, Dro-
gen und Zigaretten in den
USA wahrgenommen?

Alen: In Amerika ist der Er-
werb von Alkohol erst ab 21
Jahren gestattet. Auch sonst ist
der Alkohol- und Zigaretten-
konsum in der Öffentlichkeit
ein völlig anderer. Niemals wä-
re jemand mit einer Zigarette
in der Hand an einem Klein-
kind auf der Straße vorbeige-
laufen.

Diese Einschränkung ha-
ben wir in Deutschland
nicht. Sollte hierzulande
mit dem Verkauf von Al-
kohol strikter umgegan-
gen werden, um beispiels-
weise Minderjährige zu
schützen?

Falkenstein: Ja, das sollte es.
Das betrifft auch die Werbung.
Diese wurde mittlerweile für
Zigaretten verboten. Alkohol
hingegen wird weiter bewor-
ben. Das bringt uns viele
Klienten. Das muss man ein-
fach so sagen. Und wenn man
sieht, was manche Suchtmittel
aus Menschen machen kön-
nen, die aufgrund der Abhän-
gigkeit nichts mehr haben

und mit externer Hilfe versu-
chen, wieder zurück ins Leben
zu finden, dann muss aus mei-
ner Sicht eingegriffen werden.

Sie bieten unterschiedliche
Formen der Hilfe an. Ist
der Bedarf an Beratung
bezüglich der Abhängig-
keit von Cannabis gestie-
gen oder gesunken?

Falkenstein: Von 2020 auf 2021
ist der Cannabiskonsum im
Wetteraukreis gestiegen und
von 2021 auf 2022 eher der Al-
koholkonsum. Wenn man sich
das über unseren Trägerverein
ansieht, der in ganz Hessen
verteilt ist, dann ist die Abhän-
gigkeit einmal mehr und ein-
mal weniger stark vorhanden.
Alkohol und Cannabis sind da-
bei die am häufigsten vertrete-
nen Gesellschaftsdrogen und
diejenigen, die man wahr-
scheinlich am einfachsten be-
kommt.

Die Bundesregierung plant
eine teilweise Entkrimina-
lisierung von THC. Besteht
durch die eingeschränkte
Legalisierung die Gefahr
der Verharmlosung?

Falkenstein: THC ist nicht
harmlos oder plötzlich gesün-
der, nur weil es jetzt vielleicht
legal werden soll.
Alen: Cannabis ist immer noch

ein Suchtmittel, das – unter
anderem – Psychosen auslösen
kann.

Vorgesehen sind der Besitz
und Eigenanbau von THC
in geringen Mengen sowie
der Anbau und die Abgabe
in speziellen Vereinen.
Was halten Sie davon?

Falkenstein: Schlichtweg gar
nichts. Ich glaube, dass das ge-
plante Vorhaben nicht durch-
dacht ist und zu mehr Verunsi-
cherung führen wird als zu
klaren Regelungen. Letztere
existieren bis jetzt noch nicht,
sondern lediglich Eckpunkte.
Alen: Wir bieten auch Präven-
tion in Schulen an, um Schü-
ler zu informieren. Viele Ju-
gendliche denken im Moment
schon, dass der Konsum von
Cannabis bereits legal ist und
dass sie THC kaufen dürfen,
auch wenn der Entwurf dies
erst ab 21 beziehungsweise
eingeschränkt ab 18 Jahren
vorsieht.

Die Grünen halten die Ver-
botspolitik rund um Can-
nabis für gescheitert. Se-
hen Sie neben den er-
wähnten Nachteilen auch
Vorteile?

Alen: Der medizinische Ein-
satz ist sicherlich nicht von
der Hand zu weisen. Beispiels-
weise können Patienten wäh-
rend einer Chemo- oder
Schmerztherapie durch Can-
nabis Erleichterung erfahren.
Dafür muss es aber nicht legal
sein, sondern – wie schon teil-
weise üblich – rezeptiert aus-
gestellt werden.
Falkenstein: Aktuell sehe ich
keinen Vorteil in der Legalisie-
rung, so wie sie derzeit ge-
plant ist. Diese wird auch
nicht anders umgesetzt wer-
den, da das EU-Recht nicht ge-
brochen werden kann. Bei der
jetzigen geplanten Umsetzung
sehe ich – gerade in Bezug auf
die speziellen Vereine – die
Gefahr von Grauzonen.

Sie sprechen von nicht vor-
handenen Vorteilen der
derzeitig geplanten Can-
nabis-Legalisierung. Das
heißt, Sie sind nicht grund-
sätzlich gegen eine Legali-
sierung?

Falkenstein: Ich glaube nicht,
dass Cannabiskonsum für die
Menschen zu einer verbesser-
ten Situation führt, solange
dieser nicht medizinisch indi-
ziert ist. Vielleicht muss man
in der Medizin darüber nach-
denken, ob die Therapie mit
THC zu streng gehandhabt
wird. Ansonsten wird stark un-
terschätzt, wie schnell Canna-
bis Psychosen auslösen und zu
einer psychiatrisch-stationären
Behandlung führen und damit
das komplette Leben auf den
Kopf stellen kann. Es geht
eben nicht nur darum, mal ei-
nen Joint zu rauchen.
Alen: Genau das ist das Pro-
blem. Man kann im Vorhinein
nicht abschätzen, wie der Kör-
per auf den Konsum reagieren
wird.

INFO

Suchthilfe im Wetteraukreis

Der Trägerverein Jugendbera-
tung und Jugendhilfe betreibt im
Wetteraukreis das Zentrum für
Jugendberatung und Suchthilfe
in Friedberg (Bismarckstraße 2).
Außenstellen gibt es in Bad Vil-
bel (Friedberger Straße 84),
Butzbach (Langgasse 22-24), Bü-
dingen (Gymnasiumstraße 2),
Nidda (Schillerstraße 42) und
Karben (Ramonville Straße 1-3).
Die Mitarbeiter stehen unter

Schweigepflicht, die Hilfs- und
Beratungsangebote können
auch anonym wahrgenommen
werden. Am Samstag, 1. Juli,
können sich Interessierte wäh-
rend der Selbsthilfe-Meile in Bad
Nauheim von 10 bis 15 Uhr in-
formieren. Weitere Informatio-
nen gibt es im Internet auf der
Webseite des Zentrums für Ju-
gendberatung und Suchthilfe:
https://zjswk.jj-ev.de/. ajs

INFO

Zu den Personen

Beatrix Falkenstein (59) absol-
vierte eine Ausbildung als Kin-
derkrankenschwester. 25 Jahre
lang war sie in der Krankenhaus-
leitung als Pflegedirektorin ange-
stellt. Seit eineinhalb Jahren ist
sie in der Einrichtungsleitung im
Zentrum für Jugendberatung
und Suchthilfe für den Wetter-
aukreis tätig. Beatrix Falkenstein
ist verheiratet und hat zwei er-
wachsene Stieftöchter. Maren

Alen (36) studierte Soziale Arbeit
und ist ausgebildete Sozialassis-
tentin und Heilerziehungspflege-
rin. Sie arbeitete mehrere Jahre
mit Menschen mit Schwerst-/
Mehrfachbehinderung. Seit
zweieinhalb Jahren ist sie als So-
zialarbeiterin Beraterin im Zen-
trum für Jugendberatung und
Suchthilfe in Büdingen. Maren
Alen ist verheiratet und hat eine
vierjährige Tochter. ajs

Erwachsene sollen künftig Cannabis in bestimmten Mengen privat oder in nicht-gewinnorientierten Vereinigungen anbauen
dürfen sowie im Zuge eines regionalen Modellvorhabens in lizenzierten Fachgeschäften erhalten können. Darauf hat sich die
Bundesregierung nach Gesprächen mit der EU-Kommission geeinigt. FOTOS: IMAGO/STEVENS

Beatrix Falkenstein und Maren Alen (r.) sehen in der Legalisie-
rung von Cannabis, wie sie derzeit geplant ist, keinen Vorteil.

,,
Cannabis ist

immer noch ein
Suchtmittel, das

Psychosen auslösen
kann.

Maren Alen

,,
Es geht eben

nicht nur darum,
mal einen Joint zu

rauchen.

Beatrix Falkenstein


